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Bericht des Kontrollausschusses an die Vollversammlung zum Jahresabschluss zum 31.12.2023 

Werte Mitglieder! 

Soeben hat Ihnen der Obmann Roland Schroffenegger mittels Verlesung der wesentlichen Punkte vom 

Jahresabschluss und Anhang zum Jahresabschluss einen umfassenden Überblick über den Geschäftsverlauf im 

vergangenen Jahr sowie über die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Genossenschaft gegeben und Ihnen 

zugleich den Jahresabschluss samt Anhang zur Genehmigung unterbreitet. Es ist nun Aufgabe des 

Kontrollausschusses, Ihnen verehrte Mitglieder, über dessen Tätigkeit Rechenschaft zu geben und zu einzelnen 

Bilanzposten Stellung zu beziehen. 

Der erstmals 2021 mit den Neuwahlen eingesetzte Kontrollausschuss hat in Ausübung seines Mandats gemäß 

Art. 2403 ZGB und folgende die Einhaltung von Gesetz und Satzung sowie die Befolgung der korrekten 

Verwaltungsregeln beaufsichtigt. 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 hat der Kontrollausschuss an allen Verwaltungssitzungen teilgenommen, die 

den Bestimmungen der Satzung und des Gesetzes entsprechend abgewickelt worden sind sowie die vom Statut 

und Gesetz vorgeschriebenen periodischen Kontrollsitzungen abgehalten. Die vom Verwaltungsrat gefassten 

Beschlüsse entsprachen dem Gesetz und der Satzung.  

Der Kontrollausschuss hat vom Verwaltungsrat die vorgeschriebenen Informationen über den Verlauf der 

Gebarung, der voraussichtlichen Entwicklung sowie über die wichtigsten Geschäfte hinsichtlich Umfang und Art 

der Genossenschaft und der von ihr kontrollierten Unternehmen erhalten. In diesem Zusammenhang wird 

versichert, dass diese Bewegungen gesetzeskonform und den Satzungen entsprechend abgewickelt worden sind, 

dass keine Anzeichen von offenkundiger Unvorsichtigkeit oder gar Waghalsigkeit festzustellen waren, dass diese 

im Widerspruch zu den gefassten Beschlüssen der Vollversammlung gestanden hätten oder gar das 

Genossenschaftsvermögen beeinträchtigen könnten.  Die Genossenschaft unterliegt keiner Buchprüfung. 

Der Kontrollausschuss hat sich auch mit der Organisationsstruktur der Genossenschaft beschäftigt und erklärt, 

dass diese in Übereinstimmung mit der Größe, Natur und Art der Genossenschaft steht. Ebenso hat der 

Kontrollausschuss das interne Kontrollsystem und das System der Verwaltung und Buchhaltung überprüft und 

festgestellt, dass damit die Betriebsführung und die verwaltungsmäßige Kontrolle der Buchhaltung gewährleistet 

sind und die Gebarung wahrheitsgetreu abgebildet werden kann. Insbesondere können die Gliederung der 

Buchhaltung und das verwendete interne Kontrollsystem, unter Berücksichtigung der Größe und Komplexität der 

Verwaltung, als angemessen bezeichnet werden.  

Die Produktion der Fernwärme erfolgte nach wirtschaftlichen Kriterien, um den höchstmöglichen Ertrag zu erzielen 

und die Betriebsstabilität langfristig zu gewährleisten.  

 



Vom Verwaltungsrat sind dem Kontrollausschuss keine Kontrollaufgaben übertragen worden, ebenso hat es keine 

Anzeigen seitens der Mitglieder gegeben.  

Während des Geschäftsjahres hat es keine weiteren Fakten von Belang gegeben, die zu berichten wären.  

Nachdem der Kontrollausschuss nicht mehr die analytische Kontrolle zum Jahresabschluss vorzunehmen hat, 

haben wir die allgemeine gesetzesforme Vorgangsweise zur Bildung und Gliederung des Jahresabschlusses 

überwacht, wozu keine besonderen Anmerkungen zu machen sind.  

Zum Jahresabschluss möchten wir noch Folgendes zur Kenntnis bringen: 

» Die Gliederung des Ihnen vorgelegten Jahresabschlusses entspricht den einschlägigen Vorschriften;  

» Der Jahresabschluss ist ohne Abweichungen von den allgemeinen Bilanzierungsregeln, wie dies das ZGB 

vorsieht, erstellt worden.  

» Es wurde keine Kosten für die Errichtung und Erweiterung, Forschungs- und Entwicklungskosten, 

Werbekosten aktiviert 

» Es gibt keinen entgeltlich erworbenen Firmenwert 

 

Der Jahresabschluss wies in der Bilanz zum 31.12.2023, die Ihnen zur Genehmigung vorgelegt wird, folgende 

Gesamtsummen auf:  

 

Anlagevermögen B)  3.267.088,23 EUR 

Umlaufvermögen C)  935.866,98 EUR 

Rechnungsabgrenzungsposten D) 23.771,50 EUR 

Aktiva    4.226.726,71 EUR 

 

Eigenkapital A)    1.563.106,68 EUR 

Verbindlichkeiten D)  1.740.739,33 EUR 

Rechnungsabgrenzungsposten E) 922.880,70 EUR 

Passiva und Eigenkapital  4.226.726,71 EUR 

 

Gewinn- und Verlustrechnung 2023 

 

Gesamtleistung A)  1.190.655,58 EUR 

Aufwendungen B)  969.009,35 EUR 

Differenz   221.646,23 EUR 

Kapitalerträge/Aufw. C)  -85.308,17 EUR 

Steuern    - 21.173,00 EUR 

Gewinn    115.165,06 EUR 

 

Dieses Ergebnis findet auch in der Erfolgsrechnung, in welcher die Gebarung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 

erfasst ist, seine Bestätigung. Der Kontrollausschuss erklärt im Sinne des Art. 2545 ZGB und des Art. 2, Ges. Nr. 

59/1192, dass die Genossenschaft die vorwiegende Mitgliederförderung erreicht hat: 

Die Tätigkeit der Genossenschaft war ausschließlich auf die Versorgung der Mitglieder und Dritter mit Fernwärme 

ausgerichtet.  

 

Gemäß Art. 2513 ZGB erklärt der Kontrollausschuss ausdrücklich, dass die im Bilanzanhang unter zu den Art. 

2512 und 2513 ZGB (Prävalenzerklärung) vom Verwaltungsrat angegebenen Angaben zur überwiegenden 

Mitgliederförderung im Geschäftsjahr 2023 den Tatsachen entspricht. 



 

Unter Berücksichtigung der getroffenen Aussagen empfiehlt der Kontrollausschuss der Mitgliederversammlung 

den vom Verwaltungsrat erstellten Jahresabschluss in der vorliegenden Form zu genehmigen und den Gewinn  

wie laut Vorschlag des Verwaltungsrates zu verwenden. 

Abschließend möchte der Kontrollausschuss allen Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen danken. Ein 

besonderer Dank gilt dem Verwaltungsrat mit dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates an der Spitze für den 

geleisteten Einsatz und die erbrachten Leistungen im Interesse der Genossenschaft und zum Wohle der Mitglieder. 

 

Gossensass, den 22. April 2024 

 

Der Kontrollausschuss 

Gez. Wilhelm Obwexer        gez. Keim Paul    gez. Keim Armin 


